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Hinweisblatt zur Werbung mit Selbstverständlichkeiten 
 

 

Nach der Rechtsprechung ist es unzulässig, mit Selbstverständlichkeiten zu werben. 

 

Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn entsprechende Hinweise in der Artikelbeschreibung 

oder auch auf der Shop-Seite bzw. der mich-Seite bei eBay enthalten sind.  

 

Beispiele für derartige unzulässige Werbeaussagen: 

 

 Die Kosten für Versand trägt der Käufer – eBay übernehme ich. 

 

 Sie erhalten eine Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. 

 

 Sie erhalten eine Rechnung auf Ihren Namen. 

 

 24 Monate Gewährleistung 

 

 12 Monate Gewährleistung auf Gebrauchtware 

 

 Wir verkaufen nur Originalware! 

 

 100 % Original 

 

 Bei uns keine billigen Fälschungen 

 

 1 Monat Widerrufsrecht 

 

 1 Monat Geld-zurück-Garantie 

 

 Alle vom Ausland eingeführten Artikel werden ordentlich verzollt!  

 

 Die Versandgefahr tragen wir! 

 

 FCKW - frei 

 

 

Entfernen bzw. vermeiden Sie alle derartigen Hinweise, die regelmäßig Gegenstand von 

Abmahnungen sind. 
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